25. MAI 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 12. Januar 2007 über die Aufnahme von Asylsuchenden und von bestimmten anderen Kategorien von Ausländern


(Belgisches Staatsblatt vom 4. Mai 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


25. MAI 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 12. Januar 2007 über die Aufnahme von Asylsuchenden und von bestimmten anderen Kategorien von Ausländern


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmungen


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


KAPITEL 2 - Abänderung des Gesetzes vom 12. Januar 2007 über die Aufnahme von Asylsuchenden und von bestimmten anderen Kategorien von Ausländern


Art. 2 - Im Gesetz vom 12. Januar 2007 über die Aufnahme von Asylsuchenden und von bestimmten anderen Kategorien von Ausländern wird Artikel 26, dessen heutiger Text § 1 bilden wird, durch einen Paragraphen 2 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 2 - Der König kann gemäß den von Ihm bestimmten Bedingungen und Modalitäten der Hilfskasse für Kranken- und Invalidenversicherung, die in Artikel 5 des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung erwähnt ist, die Kontrolle der medizinischen Rechnungen und Apothekenrechnungen und die Zahlung an die Gesundheitsdienstleister dieser Rechnungen, die von diesen Gesundheitsdienstleistern für die Empfänger der in Artikel 25 § 1 erwähnten materiellen Hilfe eingereicht werden, übertragen.

Die in den Absätzen 3 und 5 erwähnten Verarbeitungen dienen folgenden Zwecken:

1. eindeutige Identifizierung des betreffenden Empfängers von materieller Hilfe,

2. Kontrolle von medizinischen Rechnungen und Apothekenrechnungen für die Kosten, die für die medizinische Betreuung des betreffenden Empfängers von materieller Hilfe angefallen sind,

3. Zahlung von kontrollierten medizinischen Rechnungen und Apothekenrechnungen an die Gesundheitsdienstleister,

4. Beantwortung von Fragen der Gesundheitsdienstleister zu den Rechten der Empfänger von materieller Hilfe, zu Vereinbarungen über anerkannte medizinische Behandlungen und zur Kostenübernahme der medizinischen Behandlungen, bei technischen Störungen bei den betreffenden Organisationen oder bei widersprüchlichen Informationen von anderen Organisationen oder in Bezug auf die Identität des Empfängers von materieller Hilfe, der nicht über einen Identitätsnachweis verfügt.

Die Agentur und die Hilfskasse für Kranken- und Invalidenversicherung können im Hinblick auf den in Absatz 2 erwähnten Zweck für alle Empfänger von materieller Hilfe folgende Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten und austauschen:

1. Name und Vorname,

2. Geburtsdatum,

3. Geschlecht,

4. Sterbedatum,

5. Postleitzahl und Ortschaft,

6. Datum, an dem der Asylantrag eingereicht worden ist, und Behörde, bei der dieser Antrag eingereicht worden ist,

7. gegebenenfalls Datum, an dem der Asylantrag zurückgezogen worden ist,

8. gegebenenfalls Datum, an dem eine Maßnahme zur Ausweisung aus dem Staatsgebiet getroffen worden ist, Datum, an dem dem Asylsuchenden diese Maßnahme notifiziert worden ist, und Datum, an dem dieser das Staatsgebiet tatsächlich verlassen hat,

9. gegebenenfalls Datum, an dem die Rechtsstellung eines Flüchtlings oder der subsidiäre Schutzstatus zuerkannt worden ist, und Behörde, die diesen Beschluss gefasst hat,

10. Nationalregisternummer,

11. Vereinbarungen über anerkannte medizinische Behandlungen,

12. Gesundheitsdaten.

Die Agentur und die Hilfskasse für Kranken- und Invalidenversicherung sind beide im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten für die Verarbeitung der in Absatz 3 erwähnten personenbezogenen Daten verantwortlich. Diese personenbezogenen Daten werden in die medizinische Akte des betreffenden Empfängers aufgenommen, die gemäß Artikel 27 ausschließlich bei der Agentur aufbewahrt wird. Die Daten werden im Rahmen der Anwendung der gesetzlichen Verpflichtung zur Aufbewahrung dieser Kategorien von Daten für einen Zeitraum von dreißig Jahren aufbewahrt. Nach Ablauf des Zeitraums von dreißig Jahren werden diese Daten endgültig vernichtet.



Die Agentur kann im Rahmen des in Absatz 2 erwähnten Zwecks für alle Empfänger von materieller Hilfe folgende Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten:

1. Tatsache, ob der betreffende Empfänger Belgier, Staatsangehöriger eines EU-Landes oder eines Nicht-EU-Landes ist,

2. vorläufiges Nichtvorhandensein einer Staatsangehörigkeit oder Rechtsstellung, was mit den Wörtern "unbestimmte Staatsangehörigkeit" oder "unbestimmte Rechtsstellung" angegeben wird,

3. Hauptwohnort, einschließlich eines etwaigen Wechsels des Wohnortes der Person und Daten über die Streichung, wenn die Person im Ausland ansässig ist,

4. gegebenenfalls Adresse, an der die Person vorübergehend außerhalb der Gemeinde wohnt, in der sie ihren Hauptwohnort hat,

5. Wohnsitz, den der Asylsuchende aufgrund von Artikel 51/2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern gewählt hat,

6. gegebenenfalls obligatorischer Eintragungsort, den die Agentur in Anwendung von Artikel 54 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern festgelegt hat,

7. Sterbeort,

8. Datum der Übertragung der Entscheidung zur Erklärung der Verschollenheit,

9. Personenstand,

10. Haushaltszusammensetzung,

11. Akte und Beschlüsse in Bezug auf die Handlungsfähigkeit und in Artikel 1250 Absatz 1 des Gerichtsgesetzbuches erwähnte Entscheidungen zur Betreuung des Vermögens oder der Person,

12. Name, Vorname und Adresse des Vertreters beziehungsweise Beistands eines Minderjährigen, eines Handlungsunfähigen, eines Internierten oder einer unter verlängerter Minderjährigkeit stehenden Person oder des Betreuers für das Vermögen oder für die Person, der in der in Artikel 1250 Absatz 1 des Gerichtsgesetzbuches erwähnten Entscheidung angegeben ist,

13. Angabe des Registers, in dem die in Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der natürlichen Personen erwähnten Personen eingetragen sind,

14. Erklärung über das gesetzliche Zusammenwohnen (und dessen Beendigung),

15. Aufenthaltssituation für die in Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der natürlichen Personen erwähnten Ausländer,

16. Vermerk der Verwandten in aufsteigender Linie ersten Grades, unabhängig davon, ob das Abstammungsverhältnis durch Geburtsurkunde, gerichtliche Entscheidung, Anerkennung oder Adoption festgelegt ist,

17. Vermerk der Verwandten in gerader absteigender Linie ersten Grades, unabhängig davon, ob das Abstammungsverhältnis durch Geburtsurkunde, gerichtliche Entscheidung, Anerkennung oder Adoption festgelegt ist,

18. Kontaktdaten, die von Bürgern ausschließlich auf freiwilliger Basis angegeben werden, wie vom König bestimmt,

19. Nummer des Personalausweises,

20. Nummer und Ausstellungsdatum des Sozialversicherungsausweises,

21. neben den Erkennungsdaten der Person, mit der eine Eheschließung geplant ist, Informationen über die in den Artikeln 63 §§ 2 und 4, 64 § 1 und 167 des Zivilgesetzbuches erwähnten Formalitäten und Entscheidungen vor der Eheschließung,

22. neben den Erkennungsdaten der Person, mit der eine Erklärung über das gesetzliche Zusammenwohnen abgegeben wird, Informationen über Entscheidungen vor der Beurkundung der in Artikel 1476 § 1 des Zivilgesetzbuches erwähnten Erklärung über das gesetzliche Zusammenwohnen,

23. Angabe der Tatsache, dass der Minderjährige zeitweise, ob nach dem gleichmäßig aufgeteilten Unterbringungssystem oder nicht, beim Unterbringer wohnt, das heißt bei dem Elternteil, bei dem er aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung oder infolge der Vereinbarung der Eltern in Bezug auf die Unterbringung des Minderjährigen in Anwendung von Artikel 374 des Zivilgesetzbuches nicht seinen Hauptwohnort hat; dieser Vermerk erfolgt auf Antrag des Unterbringers,

24. Angabe der Tatsache, dass der Unterbringer ein oder mehrere seiner minderjährigen Kinder, denen gegenüber die Abstammung feststeht, zeitweise aufnimmt, ob nach dem gleichmäßig aufgeteilten Unterbringungssystem oder nicht, aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung oder infolge der Vereinbarung zwischen den Eltern in Bezug auf die Unterbringung des Minderjährigen in Anwendung von Artikel 374 des Zivilgesetzbuches; die Identität des oder der betreffenden Minderjährigen wird ebenfalls angegeben,

25. Rechtsstellung eines Flüchtlings,

26. Rechtsstellung eines Staatenlosen,

27. vom Ausländeramt zugeteilte Aktennummer (Nummer der Öffentlichen Sicherheit oder ÖS-Nummer),

28. vorläufige persönliche Nummer, die dem Asylsuchenden vom Ausländeramt zugewiesen worden ist,

29. Angaben zur Identität, von denen der Ausländer Gebrauch macht, die aber nicht in vorliegendem Absatz angegeben sind,

30. Herkunftsland und -ort,

31. Ankunftsdatum in Belgien,

32. Datum der Abreise ins Ausland und Datum der Rückkehr nach Belgien im Fall einer zeitweiligen Abwesenheit mit Rückkehrrecht,

33. Art und Aktenzeichen der in Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern erwähnten Dokumente oder der aufgrund dieses Artikels zugelassenen Dokumente,

34. Art und Aktenzeichen des belgischen oder ausländischen Reisedokuments, worüber der Asylsuchende verfügt,

35. jedes Identitätsdokument oder andere Dokument, das zur Feststellung der Identität des Asylsuchenden in Betracht gezogen werden kann,

36. Name, Vornamen, Geburtsdatum und Adresse des Ehepartners oder der Ehepartnerin und Angabe, ob diese Person belgischer Staatsangehöriger, Staatsangehöriger eines EU-Landes oder eines Nicht-EU-Landes ist,

37. eventuelle Angabe der Aktennummer, die das Ausländeramt der Akte der Eltern, des Ehepartners und der Kinder zugeteilt hat,

38. andere Namen oder Decknamen, unter denen der Asylsuchende ebenfalls bekannt ist,

39. Stand und Überblick des Asylverfahrens, insbesondere den Antrag des Asylsuchenden betreffende Beschlüsse und Entscheide, die vom Minister oder von seinem Beauftragten, vom Generalkommissar für Flüchtlinge und Staatenlose oder von seinem Beigeordneten beziehungsweise vom Rat für Ausländerstreitsachen gefasst worden sind,

40. Beschwerden, die gegen die administrativen Beschlüsse und Entscheide beim Rat für Ausländerstreitsachen, beim Staatsrat und gegebenenfalls bei den Gerichten des gerichtlichen Standes eingelegt worden sind, und Beschlüsse, Gutachten, Urteile und Entscheide über diese Beschwerden,

41. Datum der Notifizierung oder der Zustellung der in vorliegendem Absatz erwähnten Beschlüsse, Gutachten, Urteile und Entscheide an den Asylsuchenden,

42. Adresse, die beim Ausländeramt, beim Generalkommissariat für Flüchtlinge und Staatenlose, beim Rat für Ausländerstreitsachen, bei den Direktoren der Aufnahmezentren für Flüchtlinge und beim Staatsrat angegeben worden ist.

Allein die Agentur ist für die Verarbeitung dieser in Absatz 5 erwähnten personenbezogenen Daten verantwortlich. Diese Daten werden nicht mit der Hilfskasse für Kranken- und Invalidenversicherung ausgetauscht. Diese personenbezogenen Daten sind bei der Agentur drei Jahre lang verfügbar und einsehbar oder länger im Fall der Anwendung von Artikel 174 Absatz 1 Nr. 3 und Absatz 5 des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung. Im letzteren Fall bleiben die personenbezogenen Daten während des Zeitraums vor der Verjährung der Ansprüche auf Zahlung von Gesundheitsleistungen verfügbar und einsehbar. Nach diesem Zeitraum werden die Daten vernichtet.

Nur ausdrücklich dazu befugte Personalmitglieder der Agentur und der Hilfskasse für Kranken- und Invalidenversicherung haben über eine ordnungsgemäß gesicherte Verbindung Zugriff auf die betreffenden personenbezogenen Daten. Diese Personalmitglieder haben nur Zugriff auf die personenbezogenen Daten, die sie aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einem bestimmten Dienst und ihrer Aufgaben kennen müssen.

Unbeschadet einer etwaigen Beteiligung von Einrichtungen wie der Zentralen Datenbank für soziale Sicherheit, die durch das Gesetz vom 15. Januar 1990 über die Errichtung und Organisation einer Zentralen Datenbank der sozialen Sicherheit errichtet worden ist, werden die von den in Absatz 3 erwähnten Parteien gesammelten und verarbeiteten personenbezogenen Daten in Anwendung der Rechtsvorschriften über die Übermittlung personenbezogener Sozialdaten im Rahmen ihres Auftrags und soweit erforderlich für alle Gesundheitsdienstleister, die elektronische Rechnungen ausstellen können, das Nationale Krankenkassenkollegium und die zugelassenen Tariffestsetzungsämter zugänglich sein. Der König kann gemäß den von Ihm festgelegten Bedingungen und Modalitäten näher bestimmen, für welche Gruppen von Gesundheitsdienstleistern die in Absatz 1 erwähnte Zusammenarbeit zwischen der Agentur und der Hilfskasse für Kranken- und Invalidenversicherung Auswirkungen hat.

Im Hinblick auf die Kontrolle der medizinischen Rechnungen und Apothekenrechnungen und die Zahlung an die Gesundheitsdienstleister dieser Rechnungen, die von diesen Gesundheitsdienstleistern für die Empfänger der in Artikel 25 § 1 erwähnten materiellen Hilfe eingereicht werden, durch die Hilfskasse für Kranken- und Invalidenversicherung hat die Agentur:

1. das Recht, die aufgrund von Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Januar 1990 über die Errichtung und Organisation einer Zentralen Datenbank der sozialen Sicherheit zugeteilte einmalige Erkennungsnummer der sozialen Sicherheit (ENSS) bei der belgischen sozialen Sicherheit zu verwenden,

2. Zugriff auf Daten des Nationalregisters der natürlichen Personen, das durch das Gesetz vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der natürlichen Personen eingeführt worden ist.

Zum Zweck der Kontrolle der medizinischen Rechnungen und Apothekenrechnungen und der Zahlung an die Gesundheitsdienstleister dieser Rechnungen, die von diesen Gesundheitsdienstleistern für die Empfänger der in Artikel 25 § 1 erwähnten materiellen Hilfe eingereicht werden, durch die Hilfskasse für Kranken- und Invalidenversicherung hat auch diese das Recht, die in Absatz 9 Nr. 1 erwähnte einmalige Erkennungsnummer der sozialen Sicherheit (ENSS) bei der belgischen sozialen Sicherheit zu verwenden."


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 25. Mai 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern, der Institutionellen Reformen und der Demokratischen Erneuerung
A. VERLINDEN

Die Staatssekretärin für Asyl und Migration
N. DE MOOR

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

